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letzung der §§ 180, 215 Abs. 2 StGB ist also die angedrohte 
Mindeststrafe die Geldstrafe.

Durch Ausspruch einer Haftstrafe, die nach § 215 Abs. 2 
StGB zulässig ist, wird diese Mindeststrafe nicht unterschrit
ten. Daher durfte auf eine Haftstrafe erkannt werden, weil 
diese in einem der von dem Angeklagten verletzten Gesetze 
angedroht ist, die angedrohte Mindeststrafe nicht unter
schritten wird und diese Strafart dem gesamten strafbaren 
Handeln angemessen ist (vgl. R. Schröder in NJ 1987, Heft 12, 
S. 504 f.).

Die Dauer der Haftstrafe (sechs Monate) entspricht der 
insgesamt nicht unerheblichen Tatschwere. Für eine Verur
teilung auf Bewährung, wie sie mit der Berufung erstrebt 
wird, ist deshalb kein Raum.

Anmerkung:
Das Bezirksgericht Karl-Marx-Stadt nimmt mit seinem Ur
teil erneut zur Bestimmung der Strafart bei mehrfacher Ge
setzesverletzung Stellung. Dieses Problem wurde bereits 
wiederholt diskutiert (vgl. u.a. J. T г о ch in NJ 1985, 
Heft 11, S.466; R. Schröder in NJ 1987, Heft 12, S.504).

Der im Urteil vertretene Standpunkt, daß bei der Bestra
fung wegen mehrfacher Gesetzesverletzung auch die der 
Strafart nach höchste Untergrenze nicht unterschritten wer
den darf, ist in der Rechtsprechung bereits vor längerer Zeit 
herausgearbeitet worden (vgl. BG Cottbus, Urteil vom 4. Juni 
1971 - 00 Kass. S 6/71 - NJ 1972, Heft 8, S.241). Er ergibt 
sich aus dem Grundgedanken des § 64 Abs. 2 StGB. Ein an
deres Herangehen widerspräche der sozialistischen Gesetz
lichkeit, weil dann der Täter, der das Gesetz mehrfach ver
letzt, besser gestellt werden würde als derjenige, der nur 
wegen einer Gesetzesverletzung zur Verantwortung gezogen 
wird.

Zuzustimmen ist dem Bezirksgericht auch darin, daß im 
vorliegenden Verfahren auf eine Haftstrafe erkannt werden 
konnte, auch wenn sie nur in einem der verletzten Gesetze 
(hier: §215 Abs. 2 StGB) angedroht ist. R. Schröder (a.a.O.) 
hat bereits darauf hingewiesen, daß diese Rechtsauffassung 
aus § 64 Abs. 1 StGB folgt. Die danach auszusprechende 
Hauptstrafe muß sowohl in der Strafhöhe als auch nach der 
Strafart dem Charakter und der Schwere des gesamten straf
baren Handelns angemessen sein.

Bei dem vorstehend geschilderten Sachverhalt war — wie 
das Bezirksgericht richtig erkannt hat — eine Haftstrafe die 
dem Charakter und der Schwere des gesamten strafbaren 
Handelns angemessene Strafe. Zu dieser Entscheidung sind 
jedoch noch folgende Hinweise erforderlich:

Auch bei Straftaten des Rowdytums ist Ausgangspunkt 
für' die Bestimmung der Strafe einschließlich der Strafart 
stets die Beurteilung der Tat anhand der in § 61 Abs. 2 StGB 
genannten Kriterien. Die im Zusammenhang mit dem Cha
rakter von Rowdyhandlungen gebotene, möglichst schnelle 
nachdrückliche Disziplinierung des Täters kann deshalb nur 
dann mit dem Ausspruch einer Haftstrafe erreicht werden, 
wenn der Anwendung dieser Strafart die Schwere der Straf
tat nicht entgegensteht. Die Haftstrafe hat somit auch bei 
Rowdytum nur in den Fällen des § 40 Abs. 2 Satz 1 StGB den 
Vorrang, d. h., wenn die konkrete Tatschwere keinen Frei
heitsentzug von mehr als sechs Monaten erfordert. Das war 
in dem dem Urteil des Bezirksgerichts zugrunde liegenden 
Verfahren der Fall.

In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, 
daß der Bericht des Präsidiums an die 5. Plenartagung des 
Obersten Gerichts über die Rechtsprechung der Gerichte zum 
Schutz der Bürger vor Angriffen auf die Gesundheit, die Si
cherheit und Geborgenheit vom 30. Juni 1983 (OG-Informa- 
tionen 1983, Nr. 4, S. 3 f f . )  eine Reihe von Kriterien für die 
Anwendung der Haftstrafe (§ 41 StGB) bzw. Jugendhaft
strafe (§ 74 StGB) bei Straftaten des Rowdytums enthält. Da
nach kommt der Ausspruch dieser Strafarten insbesondere 
dann in Betracht, wenn
— die Tat nach Begehungsweise und Folgen weniger schwer
wiegend ist, in ihr aber eine besonders demonstrative Miß
achtung der gesellschaftlichen Disziplin und der öffentlichen 
Ordnung zum Ausdruck kommt,
— der Täter bereits in ähnlicher Weise durch Disziplinver
stöße unterschiedlicher Art in Erscheinung getreten ist,
— wegen der Schwere der Gesamthandlung auch für den Tat
beteiligten, dessen Beitrag von untergeordneter Bedeutung 
war, eine Strafe mit Freiheitsentzug erforderlich ist (vgl. 
Abschn. Ill Z i f f .  1 des Berichts an die 5. Plenartagung des 
Obersten Gerichts, a. a. O., S. 12 f.).
URSULA FIEBER,
Richter am Obersten Gericht
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